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Beschlüsse der 37. Sitzung  
des Hauptausschusses 

der Stadt Strausberg vom 25.03.2019

Beschluss-Nummer 37/808/2019-HA
Entwurfsplanung Neubau Schulerweiterung in Modul-
bauweise Hegermühlen-Grundschule 
Der Hauptausschuss stimmt der vorliegenden Planung 
zum Neubau der Schulerweiterung in Modulbauweise an 
der Hegermühlen-Grundschule zu. Auf Grundlage der Pla-
nung ist die Baugenehmigung einzuholen.

Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/809/2019-HA
Fördermittelantrag des Sozialen Hilfeverbandes 
Strausberg e.V. auf finanzielle Unterstützung der  
Handicap-Partys im Jahr 2019 
Der Hauptausschuss beschließt nach Beratung des Aus-
schusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Soziales 
die Ausreichung der Fördermittel für den Sozialen Hilfever-
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band Strausberg e.V. zur finanziellen Unterstützung der 
Handicap-Partys 2019.

Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/810/2019-HA
Antrag des Förderkreises für Künstlerische Jugendar-
beit e.V. - Kinder- und Jugendfestival Strausberg am 
18. Mai 2019 und 19. Mai 2019
Der Hauptausschuss beschließt nach Empfehlung des 
Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Sozi-
ales dir Ausreichung der Fördermittel zur finanziellen Un-
terstützung für das Kinder- und Jugendfestival Strausberg 
am 18 Mai 2019 und 19. Mai 2019 des Förderkreises für 
künstlerische Jugendarbeit e.V. in Höhe von 1.540,00 €.

Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/811/2019-HA
Antrag des Förderkreises für Künstlerische Jugendar-
beit e.V. - Kinder- und Jugendfestival Strausberg am 
18. Mai 2019 und 19. Mai 2019
Unterstützung des Fanfarenzuges zur Teilnahme an den 
Weltmeisterschaften in Calgary, Kanada 2019 
Die Stadt Strausberg unterstützt die Teilnahme des Fan-
farenzuges des KSC Strausberg e.V. an der Weltmeister-
schaft der World Association of Marching Showbands in 
Calgary (Kanada) 2019. Dafür sind max. 10.000 € zur Ver-
fügung zu stellen. Unterstützt werden sollen hierbei ins-
besondere Strausberger Aktive und erforderliche Betreuer 
aus einkommensschwachen Familien. Die Verantwortung 
dafür trägt der Verein. Weiterhin können Mittel für den 
Transport der Instrumente verwendet werden. Der Nach-
weis der sachgerechten Verwendung der Mittel ist bis zum 
30.11.2019 vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/812/2019-HA
Fördermittelantrag des Kultur- und Sportclubs 
Strausberg e.V. auf finanzielle Unterstützung der 
Tanzgala „Theater, Theater“ am 30. November und 1. 
Dezember 2019 
Der Hauptausschuss beschließt nach Beratung des Aus-
schusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Soziales 
die Ausreichung der Fördermittel für den Kultur- und Sport-
club e.V., Abteilung Tanztheater, zur finanziellen Unterstüt-
zung der Tanzgala „Theater, Theater“ 2019.

Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/813/2019-HA
Jahresantrag vom Jugendsozialverbund Strausberg 
e.V. für das Jahr 2019 - Förderung des Projekts „Hilf-
reich sein 2.0“ in der Stadt Strausberg 
Der Hauptausschuss beschließt nach Empfehlung des 
Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und So-
ziales die Ausreichung der Fördermittel für die finanzielle 
Unterstützung des Jugendsozialverbundes Strausberg e.V. 
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zur Förderung des Projekts „Hilfreich sein 2.0“ – Unterstüt-
zung älterer, hochbetagter und behinderter Menschen am 
sozialen und kulturellen Leben in der Stadt Strausberg für 
das Jahr 2019 in Höhe von 3.800,- €.
Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/814/2019-HA
Sportfördermittelantrag: 83. Strausseelauf mit Halb-
marathon am 03.10.2019 
Der Hauptausschuss beschließt auf Grundlage der Richt-
linie der Stadt Strausberg zur kommunalen Förderung für 
Projekte von Vereinen und Initiativgruppen auf dem Gebiet 
des Sports (Beschluss SVV 27/401/2017 vom 14.12.2017) 
nach Empfehlung des Ausschusses für Bildung, Jugend, 
Kultur, Sport und Soziales die Ausreichung der Fördermit-
tel an den KSC Strausberg e.V. zur finanziellen Unterstüt-
zung bei der Durchführung des 83. Strausseelaufes mit 
Halbmarathon am 03.10.2019 in Höhe von 1.500 €.  
Abstimmungsergebnis:
9 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/815/2019-HA
Sportfördermittelantrag: 94. Strausseeschwimmen am 
17.08.2019 
Der Hauptausschuss beschließt auf Grundlage der Richt-
linie der Stadt Strausberg zur kommunalen Förderung für 
Projekte von Vereinen und Initiativgruppen auf dem Gebiet 
des Sports (Beschluss SVV 27/401/2017 vom 14.12.2017) 
nach Empfehlung des Ausschusses für Bildung, Jugend, 
Kultur, Sport und Soziales die Ausreichung der Fördermit-
tel an den KSC Strausberg e.V. zur finanziellen Unterstüt-
zung bei der Durchführung des 94. Strausseeschwimmens 
am 17.08.2019 in Höhe von 1.500 €.
Abstimmungsergebnis:
9 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/816/2019-HA
Sportfördermittelantrag: 12. Strausberger Radsport-
wochenende am 21./22. September 2019 Strausberg 
Nord und Umgebung 
Der Hauptausschuss beschließt auf der Grundlage der 
Richtlinie der Stadt Strausberg zur kommunalen Förde-
rung für Projekte von Vereinen und Initiativgruppen auf 
dem Gebiet des Sports (Beschluss SVV 27/401/2017 vom 
14.12.2017) nach Empfehlung des Ausschusses für Bil-
dung, Jugend, Kultur, Sport und Soziales die Ausreichung 
der Fördermittel an den KSC Strausberg e.V. zur finanzi-
ellen Unterstützung bei der Durchführung des 12. Straus-
berger Radsportwochenende am 21./22. September 2019 
Strausberg Nord und Umgebung in Höhe von 1.500 €.
Abstimmungsergebnis:
9 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschlüsse der 37. Sitzung  
der Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Strausberg vom 11.04.2019
Beschluss-Nummer 37/527/2019
Benennung der Mitglieder des Kinder- und Jugendpar-
laments der Stadt Strausberg - 5. Legislaturperiode
Die Stadtverordnetenversammlung benennt auf der Grund-
lage des § 7a der Hauptsatzung der Stadt Strausberg vom 

06.11.2014 folgende Mitglieder in das Kinder- und Jugend-
parlament:

Nr. Name, Vorname Schule Klasse
1 Budack, Justin Anne-Frank-Oberschule 7
2 de Souza Kochwasser, Sarah Theodor-Fontane-Gymnasium 7
3 Frescher, Maria Anne-Frank-Oberschule 10
4 Gebhardt, Mia Sophie Vorstadt-Grundschule 6
5 Gierke, Moritz Anne-Frank-Oberschule 10
6 Grabert, Nico Theodor-Fontane-Gymnasium 11
7 Günther, Lara-Sophie Grundschule am Wäldchen 6
8 Kliche, Melissa Theodor-Fontane-Gymnasium 6
9 Kneucker, Lukas BundtStift_Gymnasium 7

10 Knoblich, Pia Theodor-Fontane-Gymnasium 7
11 Kotowski, Marceline Grundschule am Wäldchen 6
12 Liesecke, Hannah Theodor-Fontane-Gymnasium 11
13 Loerzer, Angelina Anne-Frank-Oberschule 10
14 Loose, Johannes BundtStift_Gymnasium 9
15 Loseries, Pia Marie Lise-Meitner-Oberschule 8
16 Meier, Annalena Theodor-Fontane-Gymnasium 7
17 Opitz, Lisa-Marie BundtStift_Gymnasium 12
18 Pabst, Lara Michelle Vorstadt-Grundschule 6
19 Rothe, Neo Grundschule am Wäldchen 5
20 Schlöricke, Emely Lise-Meitner-Oberschule 8
21 Schubert, Joelina Grundschule am Wäldchen 5
22 Schubert, Leon Förderschule Clara Zetkin 9
23 Schwarz, Philipp Vorstadt-Grundschule 6
24 Seeger, Gustav Theodor-Fontane-Gymnasium 8
25 Stirnat, Finn Theodor-Fontane-Gymnasium 9
26 Streidt, Anne Theodor-Fontane-Gymnasium 10
27 Tran, Camilla Grundschule am Annatal 6
28 Troschke, Lucas Lise-Meitner-Oberschule 8
29 Vergin, Lasse Theodor-Fontane-Gymnasium 10
30 Viering, Yahel BundtStift_Gymnasium 12

Abstimmungsergebnis:
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/529/2019
Weiteres Gymnasium in Strausberg
Die Stadtverordnetenversammlung begrüßt die Idee des 
Landkreises MOL, in Strausberg ein weiteres Gymnasium 
einzurichten. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, den Wil-
len der SVV schriftlich anzuzeigen und alle notwendigen 
Schritte einzuleiten, den Landkreis in seiner Idee zu un-
terstützen.

Abstimmungsergebnis:
22 Dafürstimmen, 1 Gegenstimme, 4 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/530/2019
Personalkostenzuschuss für den Jugendsozialverbund 
Strausberg e.V. für das Projekt „Hilfreich sein 2.0“
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Zustim-
mung des Antrages des Jugendsozialverbundes Straus-
berg e.V. vom 12.12.2018 auf Zuschuss von Personalko-
sten im Rahmen des Projekts „Hilfreich sein 2.0“ soziale 
und kultureller Betreuung älterer Menschen in altersge-
rechten Wohnungen der Stadt Strausberg.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/531/2019
Kauf einer Aufbaukehrmaschine für die Straßenreini-
gung
1. Auf der Grundlage des bestätigten Wirtschaftsplanes 

2019 stimmt die Stadtverordnetenversammlung dem 
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Kauf einer Aufbaukehrmaschine für die Straßenreinigung  
hier: Straßenkehrmaschine SK660 mit Fahrgestell Mer-
cedes Atego mit einem Gesamtpreis von 217.472,50€ 
Brutto der Firma Harald Bruhns GmbH, Berlin zu.

2. Die Finanzierung des Kaufes erfolgt über einen Lea-
singvertrag mit einer Laufzeit von 60 Monaten.

 Nach Laufzeitende nimmt der Kommunal Service 
Strausberg sein Vorkaufsrecht wahr und zahlt den 
Restwert.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/532/2019
Teilaufhebung des Beschlusses 30/418/2018 – Auf-
hebung einer verkehrsrecht-lichen Anordnung in der 
Großen Straße - 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, bei der Straßenver-
kehrsbehörde eine einver-nehmliche Ruhendstellung des 
Verfahrens zu beantragen.
Der letzte Satz zu Ziffer1 des Beschlusses-Nr. 
30/418/2018 wird aufgehoben.
Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/533/2019
8. Änderung des Flächennutzungsplans für den Be-
reich Garzauer Straße/ Altlandsberger Chaussee, Ab-
wägungs- und Feststellungsbeschluss
Abwägungs- und Feststellungsbeschluss für die 8. Ände-
rung des Flächennutzungsplans für den Bereich Garzauer 
Straße/Altlandsberger Chaussee 
1. Die nach der erneuten Behördenbeteiligung gem. § 4 

Abs. 2 BauGB und der öffentlichen Auslegung gem. § 
3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wer-
den entsprechend den anliegenden Abwägungsproto-
kollen (Anlage- „Abwägungstabellen“) abgewogenen. 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Bürgern so-
wie den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange, die Stellungnahmen abgegeben haben, das 
Ergebnis der Abwägung mitzuteilen.

2. Die 8. Änderung des rechtswirksamen Flächennut-
zungsplans in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 10.09.2004, zuletzt geändert am 25.10.2013, wird 
hiermit beschlossen (Feststellungsfassung der 8. Än-
derung, Stand 28. Januar 2019, Anlage - „8. Änderung 
des Flächennutzungsplans für den Bereich Garzauer 
Straße/ Altlandsberger Chaussee“). Die Begründung 
zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans wird gebil-
ligt.

3. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die 8. Änderung 
des Flächennutzungsplans für den Bereich Garzauer 
Straße/Altlandsberger Chaussee bei der höheren Ver-
waltungsbehörde, dem Landkreis Märkisch- Oderland, 
zur Genehmigung einzureichen. Die Erteilung der Ge-
nehmigung ist gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich be-
kannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:
24 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/534/2019
Ausbaubeschluss (Bauprogramm) Philipp-Müller-
Straße
In der Philipp-Müller-Straße werden auf gesamter Länge 

(ca. 1150 m) im Bereich Einmündung Müncheberger Stra-
ße bis zum Kreisverkehr (Prötzeler Chaussee/ Wriezener 
Straße/ Gielsdorfer Chaussee):
– beidseitig die Gehwege mit Betonsteinpflaster in einer 

Breite von ca. 2,30 m (inkl. befestigter Sicherheitsstrei-
fen) erneuert und verbessert,

– auf der westlich gelegenen Seite der Fahrbahn auf einer 
Länge von ca. 135 m ein gemeinsamer Geh-/Radweg in 
einer Breite von ca. 3,25 m mit Betonsteinpflaster er-
neuert und verbessert,

– am Bauanfang und Bauende baulich Wegeanschlüsse 
hergestellt, die den Übergang zwischen den ankom-
menden bzw. weiterführenden Geh-/Radwegen und der 
Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn gewährlei-
sten,

– straßenbegleitend das unselbständige Grün erneuert,
– straßenbegleitend beidseitig in Teilbereichen Längs-

parkstände in Asphalt hergestellt,
– die Oberflächenentwässerung beidseitig als geschlos-

sene Entwässerung (Regenwasserkanal, DN 250 bis 
700 ) erneuert/verbessert; auf der westlich gelegenen 
Seite der Fahrbahn erfolgt die Entwässerung auf ca. 
130 m über Versickerungsmulden mit Überlauf in den 
Regenkanal,

– die Straßenbeleuchtung erneuert/ verbessert.

Zur Kompensation der Eingriffsfolgen in Natur und Land-
schaft erfolgt eine Ausgleichszahlung.

Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme werden die 
Grundstückszugänge angepasst und die Grundstückszu-
fahren mit Betonsteinpflaster neu hergestellt.

Abstimmungsergebnis:
26 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung

Beschluss-Nummer 37/535/2019
Ausbaubeschluss (Bauprogramm) Kastanienallee
In der Kastanienallee (Verbindung zwischen Philipp-Mül-
ler-Straße und Kastanienallee) werden auf einer Länge 
von ca. 80 m 
- beidseitig die Gehwege in einer Breite von ca. 2,00 m 
(inkl. befestigter Seitenstreifen) mit Betonsteinpflaster er-
neuert und verbessert,
- straßenbegleitend das unselbständiges Grün erneuert.

Abstimmungsergebnis:
26 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung

Beschluss-Nummer 37/536/2019
Ausbaubeschluss (Bauprogramm) Garzauer Chaus-
see
Der vorhandene Gehweg an der Garzauer Chaussee 
(L233) von der Hohensteiner Chaussee (L34) bis zur Stra-
ße „Am Wäldchen“ wird:
•	 zu einem gemeinsamen Geh- und Radweg im Zwei-

richtungsverkehr in einer Breite von durchschnittlich ca. 
2,50 m in Betonbauweise bis Ortsausgang Richtung 
Garzau/ Rehfelde erweitert und grundhaft ausgebaut,

•	 die Oberflächenentwässerung mittels Entwässerungs-
mulden hergestellt, in Bereichen wo die Muldenkapazi-
tät nicht ausreicht, werden Mulden mit untergelagerten 
Kiesrigolen hergestellt,

•	 straßenbegleitendes Grün (Bankett) hergestellt.
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Die Ausbaulänge beträgt ca. 605,00 m, Anlage 1.
Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme wird die 
Straßenbeleuchtung erweitert/ verbessert/ erneuert.
Die Zufahrten und Zugänge zu den Grundstücken werden 
neu hergestellt, verändert und erneuert.
Zur Kompensation der Eingriffsfolgen in Natur und Land-
schaft erfolgen Ersatzpflanzungen in der Abrechnungs-
anlage und ggf. im Stadtgebiet, alternativ erfolgen Aus-
gleichszahlungen.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/537/2019
Einziehung Parkplätze Am Försterweg
Der Einziehung der Parkplätze Am Försterweg (Teilfläche 
aus Grundstück Flur 23 Flurstück 204) wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
24 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/538/2019
Erwerb einer Liegenschaft von der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (Gerhart-Hauptmann-Straße 6)
Die Stadt Strausberg erwirbt die Liegenschaft Gemarkung 
Strausberg, Grundbuch von Strausberg Blatt 5001, Flur 
12, Flurstück 1676, Gerhart-Hauptmann-Straße 6, mit ei-
ner Größe von 693 m² von der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die 

Liegenschaft unter Annahme einer Verbilligung in Form 
eines Kaupreisabschlages in voller Höhe (Kaufpreis 1 €) 
zu erwerben.

Abstimmungsergebnis:
26 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung

Beschluss-Nummer 37/539/2019
Entbehrlichkeit und Verkauf eines kommunalen 
Grundstückes (Walkmühlenstraße)
Die Entbehrlichkeit des Grundstücks in der Gemarkung 
Strausberg, Grundbuch von Strausberg Blatt 3620 mit einer 
Fläche von 1.220 m², Flur 12, Flurstück 451, belegen Walk-
mühlenstraße 15, wurde mit Beschluss Nr. 18/255//2016 
vom 29.09.2016 festgestellt.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, das o.g. Grundstück 
zu einem Kaufpreis in Höhe von mindestens 112.730 € zu 
verkaufen.
Der Belastung des o.g. Grundstückes in Höhe des Kauf-
preises vor Eigentumsumschreibung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/540/2019
Entbehrlichkeit und Verkauf eines kommunalen 
Grundstückes (GWP)
Eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 2.150 m² aus 
dem Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 
Grundbuch von Strausberg Blatt  5178, Flur 20, Flurstück 
252, Gewerbepark Strausberg-Nord, belegen Lehmkuh-
lenring 25, ist entbehrlich.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die oben beschriebe-
ne Teilfläche zu einem Kaufpreis in Höhe von ca. 64.500 € 
zu verkaufen. 
Der Belastung des o.g. Grundstückes vor Eigentums-
überschreibung bis zur Höhe des Kaufpreises wird zuge-
stimmt.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/541/2019
Entbehrlichkeit eines kommunalen Grundstückes und 
Vergabe eines Erbbaurechtes (Gustav-Kurtze-Prome-
nade)
Das Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 
Grundbuch von Strausberg Blatt 7617, Flur 9, Flurstück 
556, Gustav-Kurtze-Promenade, Größe: 6.272 m², ist ent-
behrlich.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, an dem Grundstück 
ein Erbbaurecht an die Wohnungsbaugenossenschaft „Auf-
bau“ Strausberg eG zu vergeben und zu diesem Zweck ei-
nen Erbbaurechtsvertrag für 99 Jahre mit einem jährlichen 
Erbbauzins von 4% auf der Grundlage des Verkehrswertes 
in Höhe von 173.000 € abzuschließen.
Der Belastung des Grundstückes vor Grundbucheintra-
gung des Erbbaurechtes wird zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen
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Beschluss-Nummer 37/542/2019
Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im 
Bereich der Stadt Strausberg (OBVO)
Die Stadtverordnetenversammlung Strausberg beschließt 
die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Be-
reich der Stadt Strausberg (OBVO).

Abstimmungsergebnis:
25 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/543/2019
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Strausberg
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Fried-
hofsgebührensatzung der Stadt Strausberg (Anlage 1).

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/544/2019
Überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushalts-
jahr 2018 für das Produkt 511.01.03- Stadtplanung
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Straus-
berg beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung 
für das Produkt 511.01.03 – Stadtplanung – Maßnahme 
Soziale Stadt für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 
136.415 €.

Abstimmungsergebnis:
25 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/545/2019
Kauf der fertigen Kita Zwergenland
1. Die Stadtverwaltung Strausberg wird beauftragt die Kita 

Zwergenland von der Strausberger Wohnungsbauge-
sellschaft mbH (SWG) zu erwerben. Die für den Kauf 
notwendigen Mittel i. H. v. 6.319.500 € sind für das 
Haushaltsjahr 2019 einzuplanen.

2. Kommt es im Zusammenhang mit dem Rückerwerb des 
bebauten Grundstücks von der SWG zu einer Ablösung 
des bestehenden Darlehensvertrags mit der finanzieren-
den Bank, wird dieser Betrag durch die Stadt Strausberg 
der SWG erstattet.

3. Die Stadt Strausberg stellt die Strausberger Wohnungs-
baugesellschaft mbH (SWG) von möglichen nachteiligen 
finanziellen Auswirkungen frei, die im Zusammenhang 
mit der Errichtung und Bereitstellung der der Kita und 
den Rückerwerb durch die Stadt entstehen können.

Abstimmungsergebnis:
21 Dafürstimmen:
Frau Elke Stadeler
Frau Dr. Sibylle Bock
Frau Sabrina Janik
Frau Christel Kneppenberg
Herr Rüdiger Neuguth
Frau Susanne Bock
Frau Evelin Behlau,
Herr Manfred Leitner
Herr Arnold Gebhardt
Herr Andreas Fuchs
Herr Daniel Krebs

0 Gegenstimmen

5 Enthaltungen:
Herr Nick Reinking
Herr Matthias Michel
Herr Jürgen Schmitz
Frau Sonja Zeymer
Herr Jürgen Sieminiak

1 Ausgeschlossen:
Herr Schuster

Beschluss-Nummer 37/546/2019
Aufhebung des Beschlusses vom 13.07.2017  
Beschluss-Nr. 24/343/2017 -
Mietvertrag Kindertagesstätte Zwergenland
Die Stadtverordnetenversammlung Strausberg stimmt der 
Aufhebung des Mietvertrages zwischen der Strausberger 
Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG) und der Stadt 
Strausberg zu. Der Beschluss vom 13.07.2017 Beschluss-
Nr. 24/343/2017 - Mietvertrag Kindertagesstätte Zwergen-
land wird aufgehoben.

Abstimmungsergebnis:
26 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen,  
1 Ausgeschlossen

Beschluss-Nummer 37/547/2019
Verfahrensweise zur Aufstellung der Jahresabschlüs-
se 2014-2016
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Strausberg 
beschließt die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2014-2016 
auf der Grundlage des Gesetzes zur Beschleunigung der 
Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse.

Abstimmungsergebnis:
24 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 37/548/2019
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Straus-
berg für das Jahr 2019
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Strausberg be-
schließt gemäß §§ 65 ff der Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg (BbgKVerf) die Haushaltssatzung der Stadt 
Strausberg für das Haushaltsjahr 2019 mit ihren Anlagen.

Abstimmungsergebnis: 
22 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen

BEKANNTMACHUNG DER STADT STRAUS-
BERG 

Haushaltssatzung
der Stadt Strausberg für das  

Haushaltsjahr 2019 vom 11.04.2019
Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 11. April 2019 folgende Haus-haltssatzung 
erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der
ordentlichen Erträge auf    49.423.154 €
ordentlichen Aufwendungen auf   49.385.050 €

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
DER STADT STRAUSBERG 

Herr Matthias Böhme 
Frau Sabine Brosch
Herr Christian Steinkopf
Herr Meinhard Tietz
Herr Wolfram Wetzig
Herr Gregor Weiß
Frau Angelika Wieland
Herr Ronny Kühn
Herr Camillo Menzel
Frau Simone Schubert
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außerordentlichen Erträge auf      300.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf     30.000 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen auf     58.222.829 €
Auszahlungen auf    64.510.923 €  
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaus-
haltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  47.164.220 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.730.896 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit       5.758.609 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit     17.451.027 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit       5.300.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit    1.329.000 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven  0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven        0 €

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen werden auf
      5.300.000 €  
festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite gemäß § 76 BbgKVerf 
wird auf 5.400.000 €
festgesetzt.
 

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur 
Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen 
für Investitionsförderungsmaßnahmen
in künftigen Haushaltsjahren wird auf  13.320.000 €
festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonder-
ten Satzung mit Beschluss der Stadtverordnetenversamm-
lung 34/483/2018 vom 18.10.2018 festgesetzt worden sind, 
betragen:

1. Grundsteuer
    a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund-

steuer A)   270 v. H.
    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)      375 v. H.

2. Gewerbesteuer      350 v. H.

§ 5
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Auf-

wendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeu-
tung angesehen werden, wird auf  50.000 € 

    festgesetzt.

2.  Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszah-
lungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, 
wird auf  25.000 €

    festgesetzt.

3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen 
Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 

 25.000 €
     festgesetzt. Davon ausgenommen sind erforderliche Aus-

gaben zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen.

Mehrere Bewilligungen bei einem Produkt werden im Sinne 
vorstehender Regelungen zusammengerechnet. Mehrauf-
wendungen/Mehrauszahlungen unterhalb dieser Wertgren-
zen gelten als unerheblich. Über die unerheblichen über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben entscheidet der Kämmerer. 

4.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlas-
sen ist, werden bei:

   a)  Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden 
Fehlbetrages auf  2.600.000 €

und

   b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzel-
aufwendungen oder Ein-zelauszahlungen auf 

500.000 €
    festgesetzt.

Strausberg, den 16.04.2019

gez. Elke Stadeler
(Hauptverwaltungsbeamter/Hauptverwaltungsbeamtin)

Öffentliche Bekanntmachung  
der Haushaltssatzung für das Haushalts- 

jahr 2019 der Stadt Strausberg
Bekanntmachungsanordnung

Hiermit ordne ich die Bekanntmachung der am 11.04.2019 be-
schlossenen Haushaltssatzung der Stadt Strausberg für das 
Haushaltsjahr 2019 - Beschluss-Nr: 37/548/2019 - gemein-
sam mit dieser Bekanntmachungsanordnung im Amtsblatt für 
die Stadt Strausberg an.

Gemäß § 73 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) ist die erforderliche Genehmigung 
bezüglich des in § 3 der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 
festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermäch-
tigungen vom Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland 
als allgemeine untere Landesbehörde mit Schreiben vom 
16.04.2019 (Aktenzeichen 15.13.01/472) erteilt worden.

In die Haushaltssatzung und ihre Anlagen kann jeder Einsicht 
nehmen.  Die Einsichtnahme kann zu den Sprechzeiten 

dienstags von  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
donnerstags von  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

in der Stadtverwaltung Strausberg, Hegermühlenstraße 58, 
Fachbereich Zentrale Dienste, Zimmer E. 02 erfolgen.

Strausberg, den 16.04.2019                         

Elke Stadeler
Bürgermeisterin
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Wahlbezirk 01: Agentur 
für Arbeit,
Prötzeler Chaussee 8
Akazienstraße
Alter Feldweg
Am Biotop 
Am Flugplatz
Espenweg 
Flugplatzstraße F1 
Flugplatzstraße F2 
Haselnussweg
Kornblumenweg 
Lehmkuhlenring 
Mirabellenweg 
Prötzeler Chaussee 
Provinzialsiedlung 
Wildrosenweg 
Wilkendorfer Weg 
Zur Pflaumenplantage 

Wahlbezirk 02: Sportplatz 
Gartenstadt,
Bergstraße 2a
Ahornstraße
Am Burgwall
Am Waldessaum
Amselweg
An der Schnellstraße
Bergstraße
Buchenstraße
Drosselweg
Eichenstraße
Eschenstraße
Finkenweg
Friedensstraße
Gartenstraße
Gielsdorfer Chaussee
Gielsdorfer Straße
Grüner Weg
Heidestraße
Hirschfelder Straße
Kavelweg
Pappelstraße
Richardsdorfer Straße
Roter Hof
Seepromenade
Seestraße
Waldhausstraße
Wegendorfer Straße
Wesendahler Straße
Wilkendorfer Straße
Wochenendsiedlung

Wahlbezirk 03: Senioren-
zentrum D. Bonhoeffer,
Wriezener Straße 1a
An der Stadtmauer 
Badstraße
Fritz-Reuter-Straße
Mittelstraße
Nordstraße
Ringstraße
Seeblick
Wriezener Straße

Wahlbezirk 04: Stadt-
haus,
Markt 10
Buchhorst 
Fischerkietz 
Georg-Kurtze-Straße
Große Straße
Grünstraße 
Jungfernstraße 
Klosterstraße
Lindenplatz 
Markt
ohne festen Wohnsitz
Paddengasse
Predigerstraße
Schulstraße 
Spittelgasse
Violinengasse

Wahlbezirk 06: Anne-
Frank-Oberschule,
Peter-Göring-Straße 24
An den Ahorngärten
Flurstraße
Hopfenweg 
Hufenweg
Kastanienallee
Klosterdorfer Chaussee
Peter-Göring-Straße

Wahlbezirk 07: Anne-
Frank-Oberschule,
Peter-Göring-Straße 24
Parkstraße
Philipp-Müller-Straße

Wahlbezirk 08: Senioren-
zentrum „Am Mühlenberg“,
Otto-Grotewohl-Ring 1
Otto-Grotewohl-Ring 1 - 67
Wirtschaftsweg 

Wahlbezirk 09: Kita  
Sonnenschein,
Artur-Becker-Straße 12
Am Mondsee
Am Wäldchen
Am Weiher 
Artur-Becker-Straße
Beerenstraße
Gartenanlage 
Garzauer Chaussee 
Grenzweg
Hans-Beimler-Ring
Hohensteiner Chaussee 
Kirschallee 
Mittelallee 
Mühlenweg 
Treuenhof 
Wilhelmshof 

Wahlbezirk 010: Kita  
Sonnenschein,
Artur-Becker-Straße 12
Frankenthaler Straße
Heinrich-Rau-Straße
Mittelfeldring 
Tereziner Straße

Wahlbezirk 011: Dorfge-
meinschaftshaus,
Garziner Straße 13
Alt-Ruhlsdorf
Böttnerstraße
Dorfstraße
Garziner Straße
Garziner Weg
Gladowshöher Bergstraße
Gladowshöher Goethestraße
Gladowshöher Grenzweg
Gladowshöher Lessing-
straße
Gladowshöher Mittelstraße
Gladowshöher Schillerweg
Gladowshöher Wiesenweg
Grunower Weg
Hohensteiner Pflaster
Kiefernweg
Klosterdorfer Straße
Klosterdorfer Weg
Luisenstraße
Siedlerweg
Waldstraße

Wahlbezirk 012:  
Stadtverwaltung,
Hegermühlenstraße 58
Josef-Zettler-Ring
Otto-Langenbach-Ring
Wallstraße

Achtung geändertes  
Wahllokal
Wahlbezirk 013: Schul-
sport-Mehrzweckhalle,
Hegermühlenstraße 8
Am Annafließ
Hegermühlenstraße
Müncheberger Straße
Walkmühlenstraße

Wahlbezirk 014: SWG,
Hegermühlenstraße 11
Am Adlerhorst 
Am Fuchsbau
Am Hasengrund
Am Hirschwechsel
Am Wasserwerk
Fasanenpark
Fließstraße
Friedrich-Ebert-Straße 1 
– 19, 94 - 110
Hubertusallee
Johanneshof
Krumme Straße
Rehfelder Straße
Ruhlsdorfer Straße
Spechtweg
Wiesenweg
Zum Erlenbruch

Achtung geändertes  
Wahllokal
Wahlbezirk 015: Integrati-
onskita Am See,
Weinbergstraße 14
Am Walde
August-Bebel-Straße
Blockweg
Elisabethstraße
Fichteplatz
Hauptweg
Karl-Liebknecht-Straße
Kopernikusstraße
Nelkenweg
Rosenweg
Spitzmühle
Stadtweg
Stiller Grund
Straße der Jugend
Tulpenweg
Weinbergstraße
Wiesengrund
Zum Göritzsee
Zum Postbruch

Wahlbezirk 016: Stätte 
der Begegnung,
Gerhart-Hauptmann-Str. 6
Berliner Straße
Erich-Weinert-Straße
Fontanestraße
Fritz-Heckert-Straße
Gerhart-Hauptmann-Straße
Karl-Lehnert-Straße

Information zur Europawahl und  
Kommunalwahlen am 26.05.2019

Auflistung der Straßen und Zuordnung  
zu den einzelnen Wahllokalen

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, zu den oben ge-
nannten Wahlen beachten Sie bitte den eventuellen neuen 
Standort Ihres Wahllokals. Die Änderungen sind farblich 
gekennzeichnet. 
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Käthe-Kollwitz-Straße
Kelmstraße
Leistikowweg
Max-Liebermann-Straße
Strauseepromenade

Wahlbezirk 017: Tanz-
schule Step and Dance,
Herrenseeallee - Handels-
centrum
Altlandsberger Chaussee
Am Igelpfuhl
Bruno-Bürgel-Straße
Freiligrathstraße
Friedrich-Ebert-Straße 21 - 93
Goethestraße
Gorkistraße
Heinrich-Heine-Straße
Herrenseeallee 
Lessingstraße
Poetensteig
Schillerstraße
Spitzmühlenweg
Tolstoistraße
Uhlandstraße
Zilleweg

Wahlbezirk 018: Kita 
Spatzennest,
Am Marienberg 63/64
Am Marienberg
Debnoer Straße
Ernst-Thälmann-Straße 
72A / 72B

Wahlbezirk 019:  
Kita Spatzennest,
Am Marienberg 63/64
Am Herrensee
Am Stadtwald

Wahlbezirk 020:  
Bibliothek,
Am Annatal 57
Am Annatal
Wahlbezirk 021: Lise-
Meitner-Oberschule,
Am Kieferngrund 5
Am Sportpark 
Ernst-Thälmann-Straße 1 
-71, 75 - 141
Friedrich-Engels-Straße 
Garzauer Straße
Jägerstraße
Karl-Marx-Straße
Landhausstraße
Rosa-Luxemburg-Straße

Wahlbezirk 022: Vorstadt-
Grundschule,
Heinrich-Dorrenbach-
Straße 1
Gustav-Kurtze-Promenade
Rudolf-Breitscheid-Straße
Schlagmühlenstraße
Umgehungsstraße
Waldemarstraße

Wahlbezirk 023: Vorstadt-
Grundschule,
Heinrich-Dorrenbach-
Straße 1
Albin-Köbis-Ring
Konradstraße
Lindenpromenade
Paul-Singer-Straße

Wahlbezirk 025: Lise-
Meitner-Oberschule,
Am Kieferngrund 5
Am Försterweg 1 - 39
Scharnhorststraße

Wahlbezirk 026: Lise-
Meitner-Oberschule,
Am Kieferngrund 5
Am Försterweg 40 - 92
Am Kieferngrund
Heinrich-Dorrenbach-Stra-
ße

Wahlbezirk 027: Vorstadt-
Grundschule,
Heinrich-Dorrenbach- 
Str. 1
Backsmannstraße
Bahnhofstraße
Barnimstraße
Birkenstraße
Ernst-Menger-Straße
Fliederweg
Hennickendorfer Chaussee
Im Grund
Max-Reichpietsch-Ring
Rennbahnstraße
Rudolf-Egelhofer-Straße
Straße des Friedens
Torfhaus

Strausberg, den 11.04.2019 

gez. Elke Stadeler 
Bürgermeisterin

Ordnungsbehördliche Verordnung
über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung
im Bereich der Stadt Strausberg (OBVO) 

vom 11.04.2019
 
Aufgrund des § 26 Abs. 1 und 3 des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehör-
dengesetz - OBG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. August 1996 (GVBl.I/96, [Nr. 21], S.266) zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 15. Oktober 
2018 (GVBl.I/18, [Nr. 22], S.26) wird von der Bürgermei-
sterin der Stadt Strausberg als örtliche Ordnungsbehörde 
gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Strausberg vom 11.04.2019  folgende ordnungsbe-
hördliche Verordnung erlassen: 
 
 

§ 1 Geltungsbereich
 
Diese Verordnung regelt die Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Strausberg, ein-
schließlich des Ortsteils Hohenstein.   
 
 

§ 2 Begriffsbestimmungen
 
(1) Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind, 

ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse oder 
eine öffentlich- rechtliche Widmung, alle dem öffentli-
chen Verkehr dienenden Flächen (Verkehrsflächen) im 
Geltungsbereich.
 

Zu den Verkehrsflächen zählen insbesondere: 

a) Fahrbahnen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, 
Durchlässe, Unterführungen, Dämme, Rinnen, 
Gräben, Entwässerungsanlagen, Böschungen, 
Stützmauern, Park, Seiten-, Rand- und Sicherheits-
streifen, Bushaltestellen, Buchten, Geh- und Rad-
wege, Flächen sonstiger Zweckbestimmungen, die 
mit der Benutzung und Einrichtung der Straße im 
Zusammenhang stehen (z.B. verkehrsberuhigte 
Bereiche, Fußgängerzonen, Treppen und Rampen 
vor der Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht 
eingefriedet sind); 

b) Begrünungen, Rabatten und Beete im Straßenbe-
reich. 

 
(2) Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind alle Grünflä-

chen, Waldungen und Gewässer, die der Allgemeinheit 
zur Benutzung frei stehen oder ihr zugänglich sind.  

 Zu den Anlagen gehören insbesondere: 
a) Park- und Grünanlagen, Liegewiesen, Uferwander-

wege, Kinderspiel- und Bolzplätze, Sportanlagen, 
Bäder, sonstige Erholungs- und Freizeitanlagen; 

b) Wasserbecken, Brunnen; 
c) Seen, Teiche und alle sonstigen Wasserflächen so-

wie Bachläufe nebst Böschungen und Ufern. 
 
(3) Als Anlagen gelten auch: 

a) alle der Allgemeinheit zur Verfügung stehenden 
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Ruhebänke, Fernsprech-,  Wetterschutz-, Toilet-
ten- und ähnlichen Einrichtungen; 

b) Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende 
Baulichkeiten, Kunstgegenstände, Standbilder, Pla-
stiken, Anschlagtafeln und -säulen, Beleuchtungs-, 
Versorgungs-, Katastrophenschutz-, Baustellen-, 
Kanalisations-, Entwässerungs- und andere Ent-
sorgungseinrichtungen sowie Straßen- und Ver-
kehrsschilder, Hinweiszeichen und Lichtzeichen-
anlagen, Schaltkästen, Wartehallen. 

 
(4) Zu den Straßen und Anlagen gehört auch der sich dar-

über befindlichen Luftraum. 
 
 § 3 Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen 
 
(1) Verkehrsflächen und Anlagen dürfen nur im Rahmen 

ihrer Zweckbestimmung genutzt werden. 
 
(2) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen befindliche Aus-

stattungsgegenstände (z.B. Bänke, Papierkörbe, 
Spiel- und Sportgeräte) dürfen nur bestimmungsge-
mäß genutzt werden. 

 
(3) Untersagt ist: 

a) auf Verkehrsflächen und in Anlagen aufgestell-
te Gegenstände und Einrichtungen (z.B. Bänke, 
Tische, Einfriedungen, Spielgeräte, Verkehrszei-
chen, Straßen- und Hinweisschilder) unbefugt zu 
entfernen, zu versetzen, zu beschädigen, zu be-
schmutzen, zu  bemalen oder zu bekleben oder 
Gegenstände an ihnen anzubringen; 

b) Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur Siche-
rung von Verkehrsflächen und Anlagen unbefugt 
zu beseitigen, zu beschädigen oder zu verändern 
sowie Sperrvorrichtungen zu überwinden; 

c) jedes Verhalten, das andere Personen in der be-
rechtigten Benutzung unvermeidbar behindern 
oder nicht unerheblich beeinträchtigen kann, z. B. 
auf Grund des Genusses von Alkohol oder Rausch-
mitteln; 

d) aktives Betteln; 
e) auf Verkehrsflächen oder in Anlagen zu nächtigen, 

Campingfahrzeuge oder Zelte aufzustellen oder zu 
benutzen; 

f) die Benutzung von Anlagen zu behindern oder ein-
zuschränken;  

g) auf Verkehrsflächen oder in Anlagen Feuer anzu-
zünden oder Grillgeräte zu gebrauchen; 

h) gewerbliche Betätigung in Anlagen und vor öffentli-
chen Gebäuden.  

             
(4) Das Betreten von Eisflächen der öffentlichen Gewäs-

ser erfolgt auf eigene Gefahr. Das Befahren mit moto-
risierten Fahrzeugen ist untersagt. 

Es ist nicht gestattet, Steine, Äste oder sonstige Gegen-
stände auf das Eis zu werfen bzw. es zu verunreini-
gen, Löcher in die Eisflächen zu schlagen oder Eis zu 
entnehmen soweit dies nicht zur Erhaltung des Fisch-
bestandes, zum Eisangeln oder zur Sicherstellung der 
Löschwasserversorgung erforderlich ist. Gefahrenstel-
len, die durch Löcher in der Eisfläche entstanden sind, 
sind durch Naturmaterial zu kennzeichnen.   

 

(5) Das Konsumieren alkoholischer Getränke jeglicher Art 
ist verboten.  

 
(1) auf dem Fichteplatz und in seiner näheren Umge-

bung.   
Eingeschlossen sind folgende Flächen: 
- der gesamte Fichteplatz beginnend am Gym-

nasium bis zur Karl- Liebknecht- Straße, 
- der verbreiterte Teil der Karl-Liebknecht- Stra-

ße,    
- die Flächen hinter der Sparkasse von der 

Karl- Liebknecht- Straße bis zur Stadtmauer 
 
(2) im Bereich der Verkaufseinrichtungen des Wohn-

gebietes Hegermühle. 
Der Bereich wird wie folgt begrenzt: 
Ernst- Thälmann- Straße, Zufahrt Am Herrensee, 
Grundschule Am Annatal einschließlich Ärztehaus, 
angrenzender Teil der Straße Am Annatal. 

 
 Ausgenommen sind konzessionierte Flächen der Gast-

stättenbetriebe. 
 
(3) im Bereich der Sporthalle der Grundschule Am An-

natal. 
Der Bereich wird wie folgt begrenzt: 
Zugang von der S-Bahn, Zugang zum Spielplatz 
Waldrast, Sporthalle Am Annatal einschließlich der 
Graffiti-Wand, angrenzender Teil der Straße Am  
Herrensee 

 
 

§ 4 Verunreinigungsverbot 
 
(1) Jede Verunreinigung von Verkehrsflächen oder Anla-

gen ist untersagt. Unzulässig ist insbesondere: 

a) das Wegwerfen oder Zurücklassen von Unrat, Le-
bensmittelresten, Papier, Glas, Konserven oder 
sonstigen Verpackungsmaterialien sowie von 
scharfkantigen oder anderweitig gefährlichen Ge-
genständen; 

b) das Ausschütten jeglicher Schmutz- und Abwässer, 
das Ablassen und die Einleitung von Chemikalien, 
öl- oder benzinhaltigen oder sonstigen feuerge-
fährlichen bodenverunreinigenden, ätzenden oder 
übelriechenden Stoffen auf Verkehrsflächen und 
Anlagen oder die Einleitung dieser Flüssigkeiten in 
die Straßenkanäle; 

c) der Transport von Flugasche, Flugsand oder ähn-
lichen Materialien auf offenen Lastkraftwagen, so-
fern diese Stoffe nicht abgedeckt oder in geschlos-
senen Behältnissen verfüllt worden sind; 

d) Verkehrsflächen oder Anlagen zu beschriften, zu 
bemalen, zu besprühen, zu bekleben oder be-
schriften, bemalen, besprühen oder bekleben zu 
lassen; 

 
(2) Hat jemand Verkehrsflächen oder Anlagen- auch in 

Ausübung eines Rechts oder einer Befugnis verunrei-
nigt oder verunreinigen lassen, so muss er unverzüg-
lich für die Beseitigung dieses Zustandes sorgen.  
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§ 5 Schutzvorkehrungen an Grundstücken 
 
(1) Grundstückseinfriedungen müssen so hergestellt wer-

den, dass angrenzende Verkehrsflächen oder Anla-
gen ohne Gefahr für Personen oder Sachen benutzt 
werden können. Insbesondere darf Stacheldraht an 
Einfriedungen und Grundstücken zur Straße hin nur 
innenseitig angeschlagen werden, so dass eine Verlet-
zung von Passanten ausgeschlossen ist. Außenseitig 
ist zusätzlich glatter Draht anzubringen. Auf an Stra-
ßen gelegenen Einfriedungen, die niedriger als 1,5 m 
sind, dürfen keine spitzen oder scharfen Gegenstände 
angebracht werden.  

 
(2) Hecken und ähnliche Einfriedungen dürfen nicht in die 

Straße hineinragen. Bäume, Äste und Zweige müssen 
über Geh- oder Radwegen mindestens 2,5 m, über 
Fahrbahnen mindestens 4,5 m vom Erdboden entfernt 
gehalten werden. Einzäunungen und Anpflanzungen 
jeder Art an Straßen- oder Wegekreuzungen, -einmün-
dungen und -kurven sind entweder durchsichtig oder 
in einer solchen Höhe zu halten, dass durch sie der 
Straßenverkehr nicht behindert wird.    

 
(3) Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden, insbe-

sondere an Dachrinnen, sind von den Gebäudeeigen-
tümern oder den Inhabern der tatsächlichen Gewalt zu 
entfernen, wenn Personen oder Sachen dadurch ge-
fährdet werden können.  

 
(4) Blumentöpfe und -kästen sind gegen Herabstürzen zu 

sichern. 
 
(5) Öffentlich zugängliche Gegenstände und Flächen, wel-

che frisch gestrichen sind, insbesondere Zäune sowie 
Verkehrs- und Beleuchtungseinrichtungen, sind durch 
einen auffallenden Hinweis kenntlich zu machen. 

 
 

§ 6  Unzulässiger Lärm 
 
(1) Es ist untersagt, ohne Berechtigung oder in unzuläs-

sigem oder nach den Umständen vermeidbarem Aus-
maß Lärm zu erregen, der geeignet ist, die Allgemein-
heit zu belästigen.  

 
(2) Die Nachtruhe beginnt um 22.00 Uhr und endet um 

06.00 Uhr. Während dieser Zeit sind alle Betätigungen 
untersagt, welche die allgemeine Ruhe stören oder an-
dere Belästigungen verursachen.  

 
 

§ 7 Abdeckungen 
 
(1) Im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen gelegene Kel-

ler- und Versorgungsschächte müssen mit festen Ab-
deckungen versehen sein. Sie sind so anzubringen und 
zu erhalten, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht. 

 
(2) Hydranten, Kontrollschächte, Grundwassermessbrun-

nen, Gasabsperrarmaturen, Einläufe von Straßenka-
nälen, Einstiege und Abdeckungen von Ver- und Ent-
sorgungsleitungen sowie die dazu gehörenden Hin-
weisschilder dürfen nicht verdeckt werden. 

  

§ 8 Fäkalien und Dung 
 
(1) Abwassersammelgruben, Kleinkläranlagen, Schlamm-

fänge für Wirtschaftsabwasser sowie alle anderen 
Gruben oder Behälter, die gesundheitsschädliche oder 
übelriechende Stoffe aufnehmen, sind so rechtzeitig 
zu entleeren bzw. zu reinigen, dass die Wirkungsweise 
der Anlage nicht beeinträchtigt wird oder Dritte durch 
den Betrieb dieser Anlage nicht belästigt werden. 

 
(2) Die vorstehend genannten Stoffe dürfen nur in dichten 

und geschlossenen Fahrzeugaufbauten, Behältern u. 
ä. transportiert werden. Dieses gilt auch für Kadaver 
und sonstige ekelerregende Stoffe. Eine Verunreini-
gung des Transportweges muss ausgeschlossen sein.   

 
(3) Grundstücke in Wohngebieten dürfen nur gedüngt 

werden, wenn die Fäkalien noch am gleichen Tage un-
tergepflügt oder untergegraben werden. Grünland darf 
nur gedüngt werden, wenn witterungsbedingt keine er-
heblichen Belästigungen zu erwarten sind. 

 
(4) An Sonn- und Feiertagen sowie an dem ihnen voraus-

gehenden Tag ab 12.00 Uhr ist die Leerung der Abwas-
ser-, Dung- und Güllegruben, die Abfuhr ihres Inhaltes 
und das Einbringen in den Boden untersagt.  

 
 

§ 9 Tiere 
 
(1) Die Halter/ Führer von Tieren sind dafür verantwortlich, 

dass die Tiere öffentliche Straßen und Anlagen nicht 
verunreinigen. Ist es zu Verunreinigungen gekommen, 
sind diese von den genannten Personen unverzüglich 
zu beseitigen. Hundeführer haben dafür geeignete 
Reinigungsmaterialien mitzuführen. 

 
(2) Wer einen Hund im Gebiet der Stadt Strausberg führt, 

hat eine Leine bei sich zu tragen, um im Bedarfsfall 
den Hund sofort anleinen zu können. 

 
(3) Das Umherführen und Zurschaustellen von Tieren zum 

Zwecke der Werbung, der Bettelei oder zum Sammeln 
von Spenden ist auf Verkehrsflächen und in Anlagen 
nicht gestattet.  

 
(4) Das Reiten ist nur auf den dafür gekennzeichneten 

Wegen erlaubt. 

  
§ 10 Windvögel und Drachen 

 
Das Auflassen von Windvögeln, Drachen und ähnlichen 
Geräten ist im Abstand von weniger als 100 m von Frei-
leitungen untersagt. Die Länge der verwendeten Auflas-
sungsleinen darf 100 m nicht übersteigen. 
 
 

§ 11 Skateboards, BMX- Räder, Inlineskater 
 
Das unbefugte Errichten und Aufstellen von Einrichtungen 
für den Betrieb von Skateboards, BMX- Rädern, Inlineska-
tern und ähnlichen Gegenständen ist auf Verkehrsflächen 
und in Anlagen verboten. 
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Das Verbot gilt nicht auf Flächen, die von der Allgemeinheit 
gewöhnlich nicht genutzt werden, sofern dadurch die Ge-
brauchsfähigkeit nicht eingeschränkt wird. Bei Verlassen 
der Flächen sind die Einrichtungen zu beseitigen. 
 
 

§ 12 Abfallbehälter 
 
Soweit aus Trinkhallen, Imbissstuben, Speiseeisständen 
und ähnlichen Verkaufsstellen Lebensmittel zum soforti-
gen Verzehr verkauft werden, haben die Gewerbetreiben-
den Abfallbehälter in ausreichender Größe sichtbar aufzu-
stellen oder anzubringen und rechtzeitig zu entleeren. In 
einem Umkreis von 20 m um die Verkaufsstelle sind die im 
Zusammenhang mit dem Verzehr stehenden Rückstände 
zu beräumen.  
 
 

§ 13 Ausnahmen 
 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die örtliche 
Ordnungsbehörde auf Antrag Ausnahmen von den Be-
stimmungen dieser Verordnung zulassen. Die Ausnahmen 
können mit Nebenbestimmungen versehen werden. 
  
 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig entgegen der Verordnung 
 

1. die Schutzpflichten hinsichtlich der Verkehrsflä-
chen oder Anlagen gemäß § 3 verletzt; 

2. das Verunreinigungsverbot gemäß § 4 missachtet; 
3. die Schutzvorkehrungen gemäß § 5 nicht einhält; 
4. unzulässigen Lärm gemäß § 6 verursacht;  
5. Keller und Versorgungsschächte nicht gemäß § 7 

Abs. 1 mit festen Abdeckungen versieht; 
6. Hydranten, Kontrollschächte, Grundwassermess-

brunnen, Gasabsperrarmaturen, Einläufe von 
Straßenkanälen, Einstiege und Abdeckungen von 
Ver- und Entsorgungsleitungen gemäß § 7 Abs. 2 
verdeckt; 

7. den Vorschriften über Dung und Fäkalien gemäß § 
8 zuwiderhandelt; 

8. Verunreinigungen von Tieren gemäß § 9 Abs. 1 
nicht unverzüglich beseitigt;  

9. gemäß § 9 Abs. 1 keine Reinigungsmaterialien mit 
sich führt; 

10. Tiere gemäß § 9 Abs. 3 umherführt oder zur Schau 
stellt; 

11. gemäß § 9 Abs. 4 auf nicht gekennzeichneten We-
gen reitet; 

12. das Auflassungsverbot von Windvögeln, Drachen 
u.ä. Geräten gemäß § 10 missachtet; 

13. unbefugt Einrichtungen errichtet oder Gegenstän-
de aufstellt und damit § 11 verletzt; 

14. sich nicht an das Gebot über das Aufstellen und 
Anbringen von Abfallbehältern gemäß § 12 hält. 

 
(2) Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung 

können mit einer Geldbuße in einer Höhe von 5 bis 
1.000 € nach den Bestimmungen des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten in der zur Zeit gültigen Fassung 
geahndet werden. Die Höhe der Bußgelder für Verstö-
ße nach dieser Verordnung bestimmt sich nach der 
Anlage 1 (Verwarnungs- und Bußgeldkatalog), die Be-
standteil dieser OBVO ist.“  

 
 

§ 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer 
Verkündung in Kraft. 
Mit In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die Ordnungs-
behördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt 
Strausberg vom 06.03.2003 außer Kraft. 
 
Strausberg, den 12.04.2019 
 
gez. Elke Stadeler
Bürgermeisterin

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Strausberg, den 02.05.2019

gez. Elke Stadeler
Bürgermeisterin
 
 
Anlage 
Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im 
Bereich der Stadt Strausberg (OBVO) 
vom 11.04.2019
 

Verwarnungs- und Bußgeldkatalog 
 Verwarnungsgeld  
und Bußgeld Euro

            
       

von bis

(1) Verstoß gegen § 3 Abs. 3 a OBVO –  Verun-
stalten  von auf Verkehrsflächen oder in Anlagen  
aufgestellten Gegenständen und Einrichtungen 
(unbefugt  entfernen, versetzen, beschädigen, 
beschmutzen, bemalen,  bekleben, Gegenstän-
de anbringen)

   

10,00 500,00 

(2) Verstoß gegen § 3 Abs. 3 e (OBVO)  
auf öffentlichen Anlagen/Verkehrsflächen 
Campingfahrzeuge/ Zelte aufstellt  10,00  

  

  55,00 

(3) Verstoß gegen § 3 Abs. 3 g (OBVO) 
auf öffentlichen Verkehrsflächen oder in Anlagen 
Feuer anzündet oder Grillgeräte gebraucht 

100,00 200,00

(4) Verstoß gegen § 4 Abs. 1a OBVO 
Wegwerfen oder ähnliches von 

- Zigaretten, Kaugummis    
 

10,00     55,00 

- Lebensmittelresten, -verpackungen  
  

20,00    55,00 

- Zigarettenschachteln, Taschentüchern   
 

20,00     55,00 
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- Inhalt von Autoaschenbechern   
  

25,00    55,00 

- Papier, Plastikflaschen, -tüten, Getränkedosen   
  -  Glas, scharfkantigen oder anderweitig 

gefährlichen Gegenständen  

25,00

30,00      

  55,00

55,00  

(5) Verstoß gegen § 4 Abs. 1 d OBVO 
Verunstalten des Straßenbildes (beschriften, 
bemalen,  besprühen, bekleben oder den Auftrag 
dazu geben) 

10,00  500,00    

(6) Verstoß gegen § 6 Abs. 1 OBVO   
 Lärm erzeugt, der die Allgemeinheit belästigt 

 
10,00   500,00  

(7) Verstoß gegen § 6 Abs. 2 OBVO     
 Lärm während der Nachtruhe erzeugt, 
der die allgemeine Ruhe stört oder andere 
Belästigungen  verursacht 

 

10,00         1.000,00

(8) Verstoß gegen § 9 Abs. 1 OBVO 
  Zulassen von Verunreinigungen als  
  Halter oder  Führer von Tieren auf 

- Gehwegen        
   

25,00    75,00  

- Grünflächen        
   

25,00    75,00  

- sonstigen öffentlichen Flächen    
 

25,00  75,00  

- ausgeschilderten Liegewiesen   75,00   125,00  

- Kinderspielplätzen   100,00  250,00  

 
Nicht im Verwarnungs- und Bußgeldkatalog aufgeführte 
Tatbestände werden gemäß § 14 geahndet. 

Friedhofsgebührensatzung der Stadt  
Strausberg vom 11.04.2019 

 
Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07 [Nr. 15], S. 286), zu-
letzt geändert durch den Artikel 3 des Gesetzes vom 18. 
Dezember 2018 (GVBl. I/18, [Nr. 37], S. 4) in Verbindung 
mit den §§ 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Be-
kanntgabe vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 8], S. 174), 
zuletzt geändert durch den Artikel 10 des Gesetzes vom 
10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]) hat die Stadtverord-
netenversammlung der Stadt Strausberg in ihrer Sitzung 
am 11.04.2019 die Friedhofsgebührensatzung der Stadt 
Strausberg beschlossen: 
 
 

§ 1 Gegenstand der Gebühren 
(1) Für die Benutzung des Waldfriedhofs der Stadt Straus-

berg, 15344 Strausberg, Eggersdorfer Weg 15 a wer-
den Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erho-
ben. 

(2) Art und Dauer der durch die Gebührenzahlung erwor-
benen Nutzungsrechte richten sich nach der Friedhofs-
satzung der Stadt Strausberg. 

 
 

§ 2 Gebührenschuldner 
(1) Gebührenschuldner ist, wer: 

a) gesetzlich verpflichtet ist, die Bestattungskosten zu 

tragen, 
b) ein Nutzungsrecht an einer Grabstelle erwirbt, 
c) Einrichtungen des gemeindlichen Friedhofs be-

nutzt, 
d) sonstige Leistungen der Friedhofsverwaltung in 

Anspruch nimmt. 
(2) Erfolgt die Inanspruchnahme auf Antrag oder im Inter-

esse mehrerer Personen, so haftet jeder einzelne als 
Gesamtschuldner. Daneben haftet für die Gebühren-
schuld auch derjenige, der die Leistung im Interesse 
eines Dritten in Auftrag gibt. 

 
 

§ 3  Entstehen und Fälligkeit der Gebühren 
 
(1) Die Gebühren entstehen mit dem Erbringen der Lei-

stung durch die Stadt Strausberg. In den Fällen, in 
denen kein Antrag vorliegt, Leistungen aber erbracht 
werden müssen, entstehen die Gebühren ebenfalls mit 
dem Erbringen der Leistung. 

(2) Die Gebühren sind 14 Tage nach Erlass des Beschei-
des fällig und sind bis zu diesem Zeitpunkt zu entrich-
ten. 

 
 

§ 4  Gebührentatbestand, -maßstab und  
Gebührensatz 

 

Nr. Gebührentatbestand und –maßstab Gebühren-
tarif 

1. Grabberechtigungsgebühr je Stelle für 20 
Jahre 

 1.1. Erdreihengrabstätten für verstorbene Perso-
nen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 

636,00 € 

 1.2. Erdreihengrabstätten für verstorbene Per-
sonen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 
und verstorbene Personen einer anonymen 
Grabstätte 

1.722,00 € 

1.3. Erdwahlgrabstelle für 1 Sarg und 2 Urnen 1.722,00 € 
1.4. Erdwahlgrabstelle für 2 Särge und 4 Urnen 3.312,00 € 
1.5. Erdwahlgrabstelle für 3 Särge und 6 Urnen 4.902,00 € 
1.6. Urnenreihengrabstelle 172,00 € 
1.7. Urnenwahlgrabstelle für 1 Urne 172,00 € 
1.8. Urnenwahlgrabstelle für 2 Urnen 334,00 € 
1.9. Urnenwahlgrabstelle für bis zu 4 Urnen 530,00 € 
1.10. Urnengemeinschaftsanlage 85,00 € 
1.11. Urnengemeinschaftsanlage mit Stele 340,00 € 
1.12. Aschestreuwiese 85,00 € 
1.13. Urnengrabstätte im Friedhain 285,00 € 
1.14. Verlängerung der Nutzungsrechte von Wahl-

grabstellen (mindestens 5 Jahre) 
5/20 pro 5 

Jahre 
1.15. Grabpflege (zu 1.2. anonym, 1.10., 1.12) 43,00 € 

     
2. Beisetzungsgebühr 
2.1. Erdbeisetzung (Herstellen und Schließen der 

Gruft einschließlich Grabschmuck) 
516,00 € 

2.2. Erdbeisetzungen für Verstorbene Personen 
bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  

290,00 € 

2.3. Urnenbeisetzungen (Herstellen und Schlie-
ßen der Urnengruft einschließlich Grab-
schmuck) 

129,00 € 

2.4. Urnenbeisetzungen Urnengemeinschaftsan-
lage 

129,00 € 
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2.5. Urnenbeisetzungen im Friedhain 129,00 € 
2.6. Aschestreuwiese 64,00 € 
2.7. Anbringen der Namen sowie des Geburts- 

und Sterbejahres an der Stele je Buchstabe/
Zeichen 

4,76 €  

2.8. Benutzung der Feierhalle (je 30 Minuten)  105,00 € 
2.9. Benutzung des Abschiedsraumes (je 30 Mi-

nuten) 
64,00 € 

2.10. Trägerkosten je Träger pro Einsatz 23,00 € 
     

3. Ausbetten und Versenden 
3.1. Ausbetten von Aschen einschließlich Öffnen 

und Schließen des Grabes 
43,00 € 

3.2. Übersenden einer Urne Erstattung der 
Auslagen 

3.3. Ausbetten von Leichen einschließlich Öffnen 
und Schließen des Grabes bis voll. 5. Le-
bensjahr 

97,00 € 

3.4. Ausbetten von Leichen einschließlich 
Öffnen und Schließen des Grabes ab 
voll. 5. Lebensjahr 

172,00 € 

   
4.  Friedhofsunterhaltung 
4.1. Gebühr zur Friedhofsunterhaltung je Grab-

stelle 
436,00 € 

     
5. Verwaltungsgebühren

5.1. Beisetzungsgenehmigung für ortsfremde 
Personen 

25,00 € 

5.2. Erteilung einer Zustimmung für die Durchfüh-
rung einer Totengedenkfeier 

25,00 € 

5.3. Erteilung einer Zustimmung zum Aufstellen 
von Grabmalen oder Grabeinfassungen 

25,00 € 

5.4. Erteilung einer Zustimmung zum Aufstellen 
von Grabmalen und Grabeinfassungen 

25,00 € 

5.5. Zustimmung oder Verlängerung einer ge-
werblichen Tätigkeit 

25,00 € 

5.6. Zustimmung zur Verlängerung des Nutzungs-
rechtes 

25,00 € 

5.7. Erteilung einer Genehmigung zur Ausgrabung 
und Umbettung von Leichen und Aschen 

25,00 € 

 

§ 5 Inkrafttreten 
 

(1) Die Friedhofsgebührensatzung tritt am Tag nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung der 
Stadt Strausberg vom 15.12.2016 außer Kraft. 

 
Strausberg, den 12.04.2019 

gez. Elke Stadeler  
Bürgermeisterin 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Strausberg, den 02.05.2019

gez. Elke Stadeler  
Bürgermeisterin

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt 
Strausberg 

In den Gebühren enthaltene Leistungen: 
 

Leistungsbestandteile der Grabnutzung (Pkt. 1) 
- Bereitstellung der Grabstätte für die Bestattung/ Beiset-

zung 
- Nutzung der Grabstätte für die Ruhe- bzw. Nutzungs-

zeit 
- Pflege der Gemeinschaftsanlagen, im Friedhain auch 

des Baumbestandes 
- Beratung, Antragsannahme, Ausfertigung des Nutzungs-

vertrages 
- Änderung des Nutzungsrechts an einer Wahlgrabstätte 
- Kontrolle der Standfestigkeit der Grabmale 
 

Leistungsbestandteile für Beisetzungen (Pkt. 2) 
- Öffnen und Schließen der Grabstätte 
- Grabschmuck, Aussteifung und Laufroste anbringen, 

Grabmatten auslegen 
- Benutzung der Transportwagen und Senktücher 
- Entfernen des Grabschmucks 
- Abtragen des Erdhügels 
- Herrichten der Grabstätte zur Bepflanzung, bei neuen 

Grabstätten Mutterboden an decken - Verwaltungsauf-
wand 

 

Leistungsbestandteile für die Nutzung der Feierhalle/ 
des Abschiedsraumes (Pkt. 2) 
- Bereitstellung der Feierhalle bzw. des Abschiedsrau-

mes 
- Nutzung des Standardschmucks und der Kerzen 
- Benutzung der musikalischen Anlagen 
- Heizung und Beleuchtung 
- Nutzung der Toiletten 
- Reinigung 
- Abfallentsorgung 
 

Leistungsbestandteile für Öffnungen von Grabstellen/ 
Ausgrabungen (Pkt. 3) 

- Öffnung einer Erdgrabstätte bis zum Sargdeckel, Ver-
füllen des leeren Grabes 

- Öffnung einer Urnengrabstätte, Entnahme der Urne, 
Verfüllen des leeren Grabes, Versand der  Urne 

 
Leistungsbestandteile für Friedhofsunterhaltung- Ge-
bühren (Pkt. 4) 

- Pflege der Friedhofsanlage, der Wege, Zäune und 
Ausstattungselemente 

- Unterhaltung des Wasserleitungssystems 
- Pflege der Grabfelder (außerhalb der Grabflächen) 

und Freiflächen sowie deren Bepflanzung 
- Benutzung der Friedhofseinrichtungen (Toiletten) 
- Abfallentsorgung 
- Reinigung 
- Heizung 
- Wasserverbrauch 
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Ankündigung einer Einziehung
Es ist beabsichtigt in der Gemarkung Strausberg, Flur 23 
Teilfläche aus Flurstück 204 die südlich hinter dem Süd-
center im Försterweg liegende, als Parkplatz genutzte Ver-
kehrsfläche, einzuziehen.

Die Verkehrsfläche ist gemäß § 2 des Brandenburgischen 
Straßengesetzes (BbgStrG) ein öffentlicher Parkplatz und 
gilt nach § 6 BbgStrG i.V. mit § 48 Abs. 7 BbgStrG als öf-
fentlich gewidmet.

Nach Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung 
Beschluss- Nr.: 37/537/2019 vom 11.4.2019 soll dieser 
Parkplatz aus überwiegenden Gründen des öffentlichen 
Wohls eingezogen werden.

Nach § 8 Abs. 3 BbgStrG in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28.07.2009 (GVBl. I/09 Nr.:15 S.358), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Brandenburgi-
schen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung und 
des BbgStrG vom 18.12.2018 (GVBl. I Nr. 37), wird hiermit die 
Einziehungsabsicht bekannt gegeben.

Der Lageplan, aus dem die Lage des zur Einziehung vorge-
sehenen öffentlichen Parkplatzes ersichtlich ist, liegt nach 
der Bekanntgabe drei Monate, während der Sprechzeiten 
in der Stadtverwaltung Strausberg, Hegermühlenstraße 
58, Fachgruppe Tiefbau/Grünflächen Zimmer 3.12, jeweils 
dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr sowie donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aus. 

Gegen die Absicht der Einziehung kann innerhalb von 3 
Monaten nach Bekanntgabe Einwendung erhoben wer-
den.
Die Einwendung ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Stadt Strausberg, -Die Bürgermeisterin-, Hegermüh-
lenstraße 58, 15344 Strausberg zu erheben. 

Strausberg, den 12.04.2019

gez. Elke Stadeler  
Bürgermeisterin

Bekanntmachung über die frühzeitige  
Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen 

des Verfahrens zur 3. Änderung des  
Flächennutzungsplans der Stadt  

Strausberg für den Bereich Fließstraße  
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

Anstoß zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans gab 
das Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 42/08 
„Wohngebiet an der Fließstraße“. Der Bebauungsplan soll 
die planungsrechtliche Voraussetzung für die Entwicklung 
eines allgemeinen Wohngebietes einschließlich öffentlicher 
Verkehrs- und Grünflächen schaffen. Da gemäß § 8 Abs. 
2 BauGB Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln sind und dem Entwicklungsgebot im vorlie-
genden Fall sonst nicht entsprochen werden kann, ist die 
Anpassung der Darstellung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Strausberg erforderlich. 

Der ca. 4,5 ha große Geltungsbereich der 3. FNP-Ände-
rung liegt unmittelbar südlich der Strausberger Innenstadt 
und ergibt sich aus der (nicht maßstabsgerechten) Plan-
skizze am Ende des Bekanntmachungstextes. Er grenzt 
im Norden an die südlichen Flurstücksgrenzen der Stra-
ßenrandbebauung an der Elisabethstraße, im Osten an 
die ehemalige Gleistrasse der Strausberger Eisenbahn, 
im Süden durch-schneidet der Geltungsbereich die Flur-
stücke 674-676, 695, 696 und 2450 der Flur 12 der Ge-
markung Strausberg und orientiert sich an der Grenze des 
Betriebsgeländes des Wasserverband Strausberg-Erkner. 
Im Westen verläuft die Geltungsbereichsgrenze in Nord-
Süd-Richtung in einem Teilbereich an der westlichen Gren-
ze des Flurstücks 557 der Flur 12 der Gemarkung Straus-
berg (Fließstraße) und umfasst zusätzlich die Flurstücke 
552, 546, 547, 542 und 2055 der Flur 12 der Gemarkung 
Strausberg nördlich der Krummen Straße und die Flurstük-
ke 642, 643, 655, 656 und 670 der Flur 12 der Gemarkung 
Strausberg südlich der Krummen Straße.
Um die Öffentlichkeit frühzeitig über die allgemeinen Zie-
le und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung zu unterrichten, wird der Vorentwurf der o.g. Flä-
chennutzungsplanänderung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im 
Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mit 
Entwurfsbegründung und Umweltbericht in der Zeit 

vom 13.05.2019 bis einschließlich 21.06.2019

im Gebäude der Stadtverwaltung Strausberg, Hegermüh-
lenstraße 58, Fachgruppe Stadtplanung, 3.OG, Raum 3.20 
während folgender Zeiten 

montags bis freitags  von  08:30 bis 12:00 Uhr
montags bis donnerstags von  13:00 bis 16:00 Uhr
und dienstags  von 16:00 bis 18:00 Uhr

Planskizze: Räumlicher Geltungsbereich der 3. Änderung 
des Flächennutzungsplans für den Bereich Fließstraße:
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zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Wäh-
rend dieser Zeit können dort Stellungnahmen schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgetragen werden. Darüber hin-
aus können die Stellungnahmen auch per Post (Stadtver-
waltung Strausberg, Fachgruppe Stadtplanung, Heger-
mühlenstraße 58, 15344 Strausberg), per Fax (Nr. 03341-
381-433) oder E-Mail (antje.schwarz@stadt-strausberg.
de) eingereicht werden. Es besteht auch die Möglichkeit, 
einen Termin für die Einsichtnahme mit der zuständigen 
Mitarbeiterin, Frau Schwarz, Zimmer 3.20, Tel. 03341-381-
322, außerhalb dieser Zeiten zu vereinbaren.
Es können Äußerungen und Stellungnahmen abgegeben 
werden. Das Anhörungsergebnis wird in die weitere Pla-
nung einfließen.

Darüber hinaus kann der Vorentwurf der 3. Änderung des 
Flächennutzungsplans im Internet unter www.stadt-straus-
berg.de (Startseite > Bauen & Gewerbe > Aktuelles > Bür-
gerbeteiligung > 3. Änderung des Flächennutzungsplans) 

eingesehen werden.

Strausberg, den 02.05.2019     

gez. Elke Stadeler
Bürgermeisterin

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntgabe des Ergebnisses der  
Abmarkung von Grenzen durch Offenlegung

Vermessung und Gutachten Dipl.-Ing. Matthias Kalb
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur im Land Bran-

denburg

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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